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T 173/82 

Sachverhalt und Anträge 

I. Die am 14. Juni 1979 angemeldete, unter der Nummer 

o 007 287 veröffentlichte europãische Patentanmeldung 
79 810 049.1, für die die Priorität einer frUheren Anmel-

dung vom 29. Juni 1978 in Anspruch genonnuen wird, ist von 

der PrUfungsabteilung 127 durch Entscheidung vom 13. Juli 

1982 zurUckgewiesen worden. 

Der Entscheidung lagen der am 2. Februar 1982 eingegange- 

ne Patentanspruch 1, der Patentanspruch 2 in der Fassung 
vom 3. Dezember 1980 sowie die ursprUnglichen Patentan-

sprUche 3 bis 8 zugrunde. 

II.. In der Entscheidung fUhrt die PrUfungsabteilung aus, der 

Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe nicht auf einer erfin-

derischen Tätigkeit. Sie begrundet ihre Auffassung unter 
Hinweis auf die deutschen Offenlegungsschriften 

2, 008 010, 2 502 884, 2 725 665 und 2 733 394 sowie die 

US A-Patentschrift 4 064 567. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin am 1. Septem-

ber 1982 unter gleichzeitiger Entrichtung der GebUhr Be-

schwerde eingelegt und diese in einem am 8. November 1982 

eingegangenen. Schriftsatz begrUndet. Sie halt die der 

Entscheidung zugrundeliegenden PatentansprUche aufrecht 

und meint,. der Gegenstand des Anspruchs 1 sei durch den 

Stand der Technik nicht nahegelegt. 

-- 	 .. .1... 



IV. In einem Bescheid vom 22. Mrz 1983 ist der Anmelderin 

mitgeteilt worden, dai3 der Patentanspruch 1 grundsätzlich 

gewährbar erscheine, gegen die Gewährbarkeit der Patent-

ansprUche 2 bis 5 jedoch Bedenken bestUnden. Zugleich ist 

eine Kiarstellung in Anspruch 1 angeregt worden. 

V. Mit Schriftsatz vom 31. März 1983, eingegangen am 2. 

April 1983, hat die Anxnelderin neue PatentansprUche 1 bis 

4 sowie eine geänderte Druckzeichnung eingereicht und 

gleichzeitig erklärt, auf die ursprUnglichen AnsprUche 2 

big 5 werde verzichtet. 

Der Patentanspruch 1 lautet: 
tt]  Mit Kohlenstoffasern verstärkter Knochenzement aus 

autopolymerisierenden Kunststoffen, insbesondere mit P0-

lymethylmethacrylat und Derivaten, dadurch gekennzeich- 

net; daI3 er aui3er den Kohienstoffasern 1 bis 30 Ge-

wichtsprozente Eydroxylapatit in feinkorniger Partikel-

form enthält." 

VI. Mit einem am 2.Juli 1983 eingegangenen weiteren Schrift-

satz hat die Anmelderin eine neue Beschreibung einge-

reicht. Sie beantragt, die angefochtene Entscheidung auf-

zuheben und auf die Anmeldungmit den nunmehr vorliegen-

den Unterlagen ein europäisches Patent zu erteilen. 

VII. Wegen des Wortlauts der ursprUnglichen Patentansprtiche 

und der ursprünglichen Beschreibung wird auf die Veröf-

fentlichung Nr. 0 007 287 verwiesen. 

. . . / . . . 
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Ents cheidung sgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Der geltende Patentanspruch 1 stimmt im wesentlichen mit 

dem ursprUnglichen Patentanspruch 1 Uberein. Die in ihm 

vorgenommene Kiarstellung, dai3 mit dem Begriff "nicht re-

sorbierbare mineralische Substanzen" Hydroxylapatit ge-

meint war, findet auf Seite 5, Zeilen 30 und 31, der Be-

schreibung eine StUtze. Der Patentanspruch 1 geht demnach 

nicht Uber den Inhalt der Anmeldung in der ursprUnglich 

eingereichten Fassung hinaus (Artikel 123 (2) EPU), 

Im Oberbegriff des Anspruchs ist der Knochenzement nach 

der USA-Patenschrift 4 064 566, der dem Gegenstand der 

Anmeldung unter den durch die genannten Veröffentlichun-

gen bekanntgewordenen Knochenzementen am nächsten kommt, 

ausreichend berUcksichtigt. 

Der Anspruch 1 genUgt insoweit den Vorschriften der 

Konvention. 

3. Die Aninelderin hat es bei den in der USA-Patentschrift 

4 064 566 vorgeschlagenen Knochenzement als nachteilig 

empfunden, daB sich seine Polymerisationstemperatur durch 

eine Kohienstoffaserbeigabe von 10 Gewichtsprozenten zwar 

auf 520C senken läI3t, daB bei diesem Prozentsatz jedoch 

die Polymerisationszeit Ubér eine Stunde beträgt und die 

Beimischung und homogene Verteilung der Fasern erhebliche 

Schwierigkeiten bereitet. Senke man den Prozentsatz der 

Kohienstoffaserbeigabe auf den praktikablen Beimischungs-

bereich, dessen obere Grenze bei etwa 4 Gewichtsprozenten 

liege, so werde, wie Untersuchungen ergeben batten, die 

- 	 .. .1... 



4 

Polymerisationsteinperatur durch die Kohlenstoffaserbei-

gabe nicht nur nicht gesenkt, sondern sogar leicht er-

höht. Aui3erdem bestehe bei Verwendung dieses bekannten 

Zements die Gefahr, dal3 sich die Prothese infolge einer 

chemisch-toxischen Fremdkörperreaktiori am Korpergewebe 

lose. 

4. Der Aruneldung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen mit 

Kohienstoffasern verstärkten Knochenzement anzugeben, der 

aui3er der durch die Faserbeigabe erhOliten mechanischen 

Festigkeit eine verbesserté Verträglichkeit durch Herab-
setzen der Polymerisationstemperatur auch dann aufweist, 

wenn der Kohienstoffaseranteil in der GrOl3enordnung 
liegt, bei der die Fasern dem Zement ohne Schwierigkeiten 

beigegeben werden kOnnen, dessen chemisch-toxische Fremd-

kOrperreaktion vermindert ist und der ein besseres An-

wachsen des Knochens an der Zexnentoberfläche ermOglicht. 

5. Wie. die Aninelderin zur Uberzeugung der Kammer dargetan 

hat, wird diese Aufgabe gelOst, wenn der Knochenzement 

gemäi3 der Lehre des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 

aui3er den Kohienstoffaserni bis 30 Gewichtsprozente 

Hydroxylapatit in feinkorniger Partikelform enthlt. 

6. Nach PrUfung der entgegengehaltenen VerOffentlichungen 

sowie der in der ursprünglichen Beschreibung angegebenen 

USA-Patentschrift 4 064 566 kommt die Kaininer zu dem 

Ergebnis, dai3 der Knochenzement nach Anspruch 1 gegenUber 

dem zu berUcksichtigenden Stand der Technik neu ist. 

7. Es ist daher zu untersuchen, ob dieser Stand der Technik 

den Gegenstand .des Anspruchs 1 nahelegt. 

. S • / S • • 
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7.1. Knochenzemente aus autopolymerisierendem Kunststoff 

sind nicht nur durch die im Abschnitt 3 erörterte 

USA-Patentschrift 4 064 566, sondern auch noch durch 

die deutsche Offenlegungsschrift 2 502 884 und die 

USA-Patentschrift 4 064 567 bekanntgeworden. Während 

sich in der USA-Patentschrift 4 064 567 weder ein Hin- 

weis auf die der Anmeldung zugrundeliegenden Probleme 

noch auf ihre im kennzeichnenden Teil des Patentan- 

spruchs 1 niedergeiegte Lösung findet, wird in der 

deutschen Offenlegungsschrift 2 502 884 schon vorge-

schiagen, dem Zement eine korperresorbierbare Substanz 

zuzusetzen. Durch diesen. Zusatz soil ein besseres An-

wachsen des Knochens an der Zementoberfläche erreicht 

werden. Ais geeignete Substanz ist in der Offenlegungs-

schrift unter anderem Knochenspongiosa, die bekanntlich 

Hydroxylapatit enthäit, aufgefUhrt. Sie soil, wie in 

der Offeniegungsschrift weiter angegeben ist; in der 

Kunststoffrnatrix partikelförrnig dispergiert sein. Anga- 
ben Uber in Frage koxnxnenden Partikelgr63en enthält 

diese Veröffentlichung jedoch nicht. 

7.2. Wie sich aus den deutschen Offeniegungsschriften 

2 008 010 und 2 725 665 sowie der französischen Veröf- 

fentlichung 2 243 915 ergibt, war es ferner vor dern 

Prioritätstag schon bekannt, reines Hydroxylapatit als 

Bestandteil von Implantaten, z.B. Knochenersatzteilen, 

zu verwenden, urn auf diese Weise ein besseres Anwachsen 

von Muskei- oder Bindegewebe an dern Impiantat zu errei-

chen.. 

-. 	 . . . 1... 
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7.3. Ob es für den Fachmann in Kenntnis dieser Veroffentli-

chungen nahelag, einem Knochenzement der in der USA-

Patentschrift 4 064 566 beschriebenen Art reines Hydro-

xylapatit in Partikelform beizugeben, kann dahinge-

steilt bleiben. Beim Anxneldungsgegenstand geht es näm-

lich nicht nur darurn, ein besseres Anwachsen des Kno-

chens an der Zementoberfläche zu erreichen, sondern es 

soil zugleich die Polyrnerisationstemperatur des Zements 

auch in den Fail, dai3 der Kohienstoffaseranteil des Ze-

merits in einer Gr6i3enordnung liegt, bei der die Fasern 

dem Zement ohne Schwierigkeiten beigemischt werden kön-

nen, zur Verbesserung der Verträglichkeit des Zements 

gesenkt und die auf die Aigabe von Restmonomeren und 

Oligomeren aus den Zernent zurUckzufUhrende chernisch-

toxische Fremdkörperreaktion an den Korpergewebe ver-

ringert werden. Hinweise, daI3 sich diese Probleme eben-

falls durch die Beigabe von Hydroxylapatit lösen las-

sen; sofern Hydroxylapatit feinkorniger Partikelform, 

worunter in voriiegenden Fall gemäl3 Beschreibung Parti-

kein einer Gr63e von 2pm bis 3mm zu verstehen sind, be-

nutzt und in einer Menge beigegeben werden, die in dem 

in Anspruch 1 angegebenen Bereich iiegt, sind den vor-

stehenden Druckschriften nicht zu entnehmen. Sie legten 

deshalb den Gegenstand des Anspruchs I nicht nahe. 

7.4. Die deutsche Offenlegungsschrift 2 733 394, auf die die 

Entscheidung auch noch gestUtzt ist, befa2t sich mit 

einern Kunstzahn mit implantierbarer Zahnwurzel. Die 

Wurzel soil nach dem Vorschlag dieser Veröffentlichung 

aus einer Polymerinatrix bestehen, in die resorbiérbare 

und nicht oder kauin resorbierbare gesinterte Kaiziurn-

sulfate eingebettet sind, urn einen guten Verbund zwi-

schen Knochen und Implantat zu erreichen. Diese Ausbil- 

dung einer Zahnwurzel war nicht dazu geeignet, den 

Fachxnann zum Gegenstand des Anspruchs 1 anzuregen. 

. . . / . . . 
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7.5. Die den vorstehenden Veröffentlichungen zu entnehxnenden 

Lehren konnten den Knochenzement nach Anspruch 1 daher 

weder für sich noch in Verbindung miteinander nahele-

gen. Er beruht demnach auf einer erfinderischen Tätig-

keit (Artikel 56 EPU). 

8. Gegen die geltende Fassung des Anspruchs 1 bestehen 

auch im Hinblick darauf keine Bedenken, daB sie keine 

beschränkenden Angaben Uber den Kohienstoffaseranteil 

enthält, daB der Anspruch also auch einen Knochenzement 

mit einem Kohienstoffaseranteil von 10 % umfa2t, bei 
dem, wie im Abschnitt 3 ausgefUhrt, die Polymerisa-

tionstemperatur des Zements schon durch die Kohien-

stoffaserbeigabe auf 520C gesenkt wird. Selbst wenn man 

davon ausgeht, daB ein soicher Knochenzement praktisch 

brauchbar ist, so hat die Beigabe von Hydroxylapatit 

gemäi3 der Lehre des Anspruchs 1 auch bei diesem Pro-

zentsatz Bedeutung; denn erst durch sie werden die 

auf3er der Senkung der Polymerisatioristemperatur im Ab-
schnitt 4 noch aufgefUlirten Teiiprobleme gelost. 

Der Patentanspruch 1 ist daher gewhrbar (Artikel 52 

EPU).. 

9. Die mit den ursprUnglichen Patentanspruchen 6 bis 8 

Ubereinstinunenden abhängigen AnsprUche 2 bis 4 sind auf 

besondere AusfUhrungsforinen des Knochenzements nach 

Anspruch 1 gerichtet. Sie können deshaib gleichfalls 

gewährt werden. 

10. Die geltende Beschreibung unterscheidet sich von der ur-

sprUnglichen Beschreibung dadurch, daB auf den Inhalt der 

USA-Patentschrjft. 4 064 566, soweit er für den Anmel-

dungsgegenstand von Bedeutung ist, näher eingegangen ist 

. . . / . . . 
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und dai3 die Erfindung nach Anspruch 1 und die ihr zugrun-

deliegende Aufgabe kiarer dargesteilt sind. In der Zeich-

nung sind nur die in der Beschreibung nicht mehr erwähn-

ten Bezugszeichen getilgt worden. Die Anderungen in der 

Beschreibung und der Zeichnung sind daher zulässig. 

Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die Sa-

che an die PrUfungsabteilung mit der Auflage zurUckver-

wiesen, auf die Anmeldung ein europäisches Patent auf-

grund folgender Unterlagen zu erteilen: 

4 PatentansprUche, eingegangen am 2. April 1983, 

Beschreibung, eingegangen am 2. Juli 1983, 

Druckzeichnung, eingegangen am 2. April 1983. 

Der Geschäftsstellebeanite 	 Der Vorsitzende 

J. IRückerl 
	

G. Andersson 


